
 
 

 Beschluss       

 Wahl       

 Kenntnisnahme       

 
 

Vorlagen Nr.  61/029/2014 

öffentlich 
 
 

Fachbereich: Planungsamt 

Bearbeiter/in: Michael Münch  

Datum: 13.08.2014 

Az.: 61-2-G-735-06/12 

 

Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und 
Naturschutz 
 

 
 04.09.2014 
 

 
Vorberatung 

 
Kreisausschuss 
 

 
 25.09.2014 
 

 
Beschluss 

 
 

Bebauungsplan Nr. 63 B „Am Waldbeerenberg„ der Stadt Monheim am Rhein; 
Verfahren gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) und § 29 Absatz 4 
Landschaftsgesetz NW (LG NW) 

 
 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 63 B „Am Waldbeerenberg“ der Stadt Monheim 
am Rhein treten die widersprechenden Darstellungen des Landschaftsplanes gemäß der 
Empfehlung der ULB unter Punkt 5 der Vorlage 61/009/2014 außer Kraft.  
 
 



Seite 2 von 3 61/029/2014 
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Bebauungsplan Nr. 63 B „Am Waldbeerenberg„ der Stadt Monheim am Rhein; 
Verfahren gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) und § 29 Absatz 4 
Landschaftsgesetz NW (LG NW) 

 
 

In seiner Sitzung am 17. März 2014 hat der ULAN- Fachausschuss unter dem Tagesord-

nungspunkt 4 „Bebauungsplan Nr. 63 B „Am Waldbeerenberg“ der Stadt Monheim am Rhein“ 

die Verwaltung beauftragt, mit der Stadt Monheim Gespräche zu führen. Der diesbezügliche 

Beschluss ist unten aufgeführt: 

 

Auszug aus der ULAN- Niederschrift vom 17.03.2014: 

 
 

Das Gespräch hat am 26.06.2014 mit folgenden Ergebnissen stattgefunden: 

Die Vertreter der Stadt Monheim erklärten, dass der Bebauungsplan bereits mit Ratsbe-

schluss vom 10.04.2014 beschlossen und am 24.06.2014 bekannt gemacht worden ist. Der 

Bebauungsplan ist daher rechtskräftig. Somit ist eine Reduzierung des Bebauungsplanes um 

die geplante Wohnbaufläche in diesem Bauleitplanverfahren nicht mehr möglich.  

Seitens der Stadt Monheim am Rhein wird bezweifelt, dass die Existenz des betroffenen 

Landwirtes gefährdet ist, weil nur etwa 4,3 ha Ackerfläche in Wohnbaufläche umgewandelt 

werden soll.  

Weiterhin wurde dargelegt, dass die Feldlerche im Rahmen der „Artenschutzrechtlichen Prü-

fung“ (ASP) untersucht wurde und eine erneute ASP nicht erforderlich ist. Eine planungsrele-

vante Betroffenheit durch die geplante Bebauung wurde dieser Art dabei von der Gutachterin 

nicht attestiert (siehe unten).  
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Auszug aus der ASP, Stufe I, Punkt 3.3 „Potentialabschätzung“: 

 

 
 

Auch sind die Vertreter der Stadt Monheim und die Gutachterin der Auffassung, dass der ver-

bleibende nördliche Freiraumkorridor eine ausreichende Biotopvernetzung zwischen Rhein-

vorland und Rheinhinterland ermöglicht. Ebenso wird eine Gefährdung der geplanten Bebau-

ung durch mögliche Hochwasserereignisse nicht gesehen. Die tieferen Bereiche des Plange-

bietes werden nicht als Wohnbaufläche, sondern als öffentliche Grünfläche festgesetzt.  

 

Hinweise: 

1. Die Vorlage Nr. 61/009/2014, TOP 4 der Sitzung vom 17.03.2014 ist als WORD- Dokument 

als Anlage einschließlich der Kartenanlagen beigefügt.  

 

2. Der Landschaftsbeirat hat in seiner Sitzung am 12.03.2014 folgenden Beschluss gefasst, 

der in der ULAN- Fachausschusssitzung am 17.03.2014 verlesen wurde: 
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